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Vorwort 

Als ich nach Abschluß meines Ersten Juristischen Staatsexamens anfing, mich 
im Rahmen meiner Suche nach einem geeigneten Thema für eine strafrechtlich-
kriminologische Dissertation mit dem Problem der Gewalt in der Familie und 
seinen Folgerungen für das Strafrecht  zu befassen, waren meine Vorstellungen 
von der Aufgabe einer solchen Untersuchung durch eine überwiegend juristische 
Sichtweise geprägt. Meine Grundhaltung zu der gewählten Problematik war 
von vorherrschenden gesellschaftlichen Einstellungen und Wertungen beein-
flußt, die leichtere Formen von Gewalt im Umgang mit Familienmitgliedern für 
unschädlich halten, ihnen sogar eine gewisse „reinigende" Wirkung für Span-
nungen innerhalb der Familie beimessen und die Eigenständigkeit der Familie 
gegen Einmischung von außen, insbesondere gegen staatliche Eingriffe,  verteidi-
gen wollen. Ich sah es daher zunächst als vordringlichste Aufgabe der Studie an, 
erlaubte Formen familiärer  Gewaltanwendung von verbotenen abzugrenzen 
und einen weitgehenden Rückzug des Strafrechts  aus der Kontrolle dieser 
scheinbar rein innerfamiliären  Vorgänge zu begründen. In Gesprächen mit 
meinem Vater und teilweise heftigen Diskussionen mit Freunden, die die völlige 
Gewaltfreiheit  des Familienlebens als Voraussetzung der Gewaltlosigkeit des 
gesellschaftlichen Lebens forderten,  kamen mir Zweifel an meiner bisherigen 
Sicht des Problems. Ein parallel zu meiner Promotion betriebenes Psychologie-
studium, in dem ich mich intensiv mit den Ursachen und Folgen aggressiven 
Verhaltens befaßte, und die Beschäftigung mit kriminologischen Untersuchun-
gen zu Verbreitung, Ursachen und Wirkungen der Gewalt in der Familie brachte 
mich zu einer völligen und grundsätzlichen Änderung meiner Einstellung zu der 
Ausübung von Gewalt gegenüber Familienmitgliedern, insbesondere zu dem 
auch von mir bislang für unverzichtbar gehaltenen Einsatz körperlicher Strafen 
in der Kindererziehung. Ich erkannte, daß jede Form körperlicher Gewalt in der 
Familie nicht nur schwere individuelle, sondern auch gesellschaftliche Schäden 
erheblichen Ausmaßes, wie z.B. Jugenddelinquenz, hervorbringen kann, und 
daß deshalb ihre Bekämpfung ein zentrales soziales Anliegen und damit eine 
Aufgabe ist, der sich auch das Strafrecht  stellen muß. Meine Dissertation ist in 
ihrer vorliegenden Fassung Ausdruck dieser Erkenntnis, die sie an den Leser 
weitergeben will. 

Die Studie verfolgt  eine doppelte Zielsetzung: Sie will zum einen den 
Nachweis erbringen, daß der Einsatz des Strafrechts  notwendig ist, um eine 
weitgehende und wirksame Kontrolle von körperlichen Gewalttaten inner-
halb der Familie zu gewährleisten. Dabei darf  sich das Strafrecht  nicht auf ein 
Eingreifen gegenüber den schweren und schwersten Formen der Gewalt in der 
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Familie beschränken, sondern muß auch leichten Formen familiärer  Gewaltan-
wendung mit seinen Normen und Reaktionen entgegentreten. Zum anderen will 
die Arbeit aufzeigen, daß die strafrechtlichen  und strafverfahrensrechtlichen 
Mittel, die gegenwärtig bei der Kontrolle familiärer  Gewalttaten Anwendung 
finden, nicht nur unzureichend, sondern sogar schädlich sind. Im Mittelpunkt 
der Dissertation steht daher die Frage, mit welchen straf-  und strafverfahrens-
rechtlichen Maßnahmen Gewalt in der Familie am wirksamsten bekämpft 
werden kann. Dem Strafrecht  und dem Strafverfahren  wird damit eine aktive 
sozialpolitische Aufgabe bei der Vorbeugung gegenüber familiärer  Gewaltan-
wendung zugewiesen. 

Die Problematik der Gewalt in der Familie, insbesondere der Kindes- und 
Frauenmißhandlung, ist in jüngster Zeit aus dem Schonraum rein wissenschaft-
lichen Interesses herausgetreten und in das Bewußtsein der Öffentlichkeit  und 
die familien- und sozialpolitische Diskussion gelangt. Dies ist einerseits zu 
begrüßen, da es eine Wandlung der gesellschaftlichen Einstellung anzeigt und 
Grundlage für die Umsetzung wissenschaftlich erarbeiteter Vorschläge zur 
Bekämpfung familiärer  Gewaltanwendung in der Praxis ist. Das Erkennen eines 
sozialen Problems durch die öffentliche  und insbesondere die in den Massenme-
dien veröffentlichte  Meinung und die Politik bringt andererseits immer die 
Gefahr einer „Entwissenschaftlichung" der Diskussion mit sich. Weniger 
differenzierte  Sichtweisen des Problems sind leichter verständlich und setzen 
sich daher eher durch. Von der Wissenschaft als £wze/maßnahmen im Rahmen 
einer einheitlichen Gesamtstrategie vorgeschlagene Bekämpfungsansätze wer-
den aus ihrem Zusammenhang getrennt und als „Patentlösungen" vertreten. 
Indem die vorliegende Studie versucht, einerseits die Notwendigkeit eines 
strafrechtlichen  Eingreifens gegenüber Gewalt in der Familie nachzuweisen und 
andererseits die großen Gefahren aufzuzeigen, die mit dem Einsatz des 
Strafrechts  bei der Kontrolle familiärer  Prozesse verbunden sind, bemüht sie 
sich um die Erarbeitung eines differenzierten  Standpunkts in der oft allzu 
kategorisch geführten Diskussion um „Hilfe  oder  Strafe". 

Mein Dank gilt meinem „Doktorvater", Herrn Prof.  Dr. Johannes Wessels 
(Münster), der meine Untersuchung durch seine Gesprächs- und Kritikbereit-
schaft wesentlich gefördert  hat. Sein Rat hat mich insbesondere zur Entwick-
lung meiner im vierten Teil (D) dieser Arbeit unterbreiteten Vorschläge zu 
alternativen Reaktionen des Strafrechts  auf Gewalt in der Familie ermutigt. 
Herrn Prof.  Dr. Heinz Schöch (Göttingen) danke ich für die Erstattung des 
Zweitgutachtens und für seine detaillierten kritischen Anregungen, die ich bei 
der Herstellung der veröffentlichten  Endfassung meiner Arbeit berücksichtigt 
habe. Für die Erstellung meiner Dissertation habe ich ein Stipendium der 
„Studienstiftung des Deutschen Volkes" erhalten. Ihr habe ich nicht nur für 
diese finanzielle Unterstützung, sondern auch für eine stets großzügige und 
unbürokratische persönliche Betreuung zu danken. Meine Arbeit ist mit einem 
Zuschuß der Universität Münster gedruckt worden, die die „Heimat" meiner 
bisherigen wissenschaftlichen Ausbildung ist. 
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Den Herausgebern der „Münsterischen Beiträge zur Rechtswissenschaft", 
den Herren Professoren  Dr. Erichsen, Dr. Kollhosser und Dr. Welp danke ich 
für die Aufnahme meiner Arbeit in die Schriftenreihe  und für die Beratung, die 
mir insbesondere Herr Prof.  Dr. Welp im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung meiner Dissertation hat zukommen lassen. 

Besonderen Dank schulde ich meinen Eltern, die mich über viele Jahre hinweg 
persönlich und wirtschaftlich unterstützt und mir so meine beiden Studien und 
meine Promotion erst ermöglicht haben. Sie haben mir über manche im 
Zusammenhang mit meiner Arbeit stehende seelische Krise hinweggeholfen und 
mich stets zur Weiterarbeit ermuntert. Meinem Vater, Prof.  Dr. Hans Joachim 
Schneider, verdanke ich die Anregung zu dem Thema meiner Dissertation. In 
vielen Gesprächen hat er mich persönlich und fachlich beraten, mich auf neue 
Gesichtspunkte hingewiesen und mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen. 
Einen Großteil der einschlägigen Literatur habe ich in seiner umfangreichen 
Privatbibliothek vorgefunden, deren Benutzung mir meine Arbeit wesentlich 
erleichtert hat. Meiner Mutter, Hildegard Schneider, danke ich nicht nur für ihre 
geduldige persönliche Betreuung, die mich von häuslichen Aufgaben weitge-
hend freistellte.  Sie hat mir auch bei der Herstellung des Manuskripts und dem 
Lesen der Korrekturen wertvolle und unverzichtbare Hilfe geleistet. Meinen 
Eltern und meinem „kleinen", um siebzehn Jahre jüngeren Bruder Marvin 
Oliver widme ich diese Arbeit. 

Münster, im August 1987 
Ursula  Schneider 
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Einführung 

1. Aufgabe der Studie 

Die strafrechtliche  Problematik von Gewalt in der Familie wird nur von 
wenigen Studien behandelt1. Demgegenüber haben sich den kriminologischen 
und psychologischen Problemen familiärer  Gewaltanwendung in den letzten 
Jahren zahlreiche in- und ausländische Untersuchungen gewidmet2. In der Tat 
liegen die meisten Probleme wohl weniger im Bereich der Strafechtsdogmatik als 
im Bereich der Rechtsanwendung und der Strafrechtsreform  und damit im 
Übergangsfeld zwischen Strafrecht  und Kriminologie. In diesem strafrechtlich-
kriminologischen Grenzbereich ist die vorliegende Studie angesiedelt. Sie 
betrachtet die strafrechtsdogmatischen  Einzelprobleme, die bei der strafrechtli-
chen Einordnung von Gewalt in der Familie auftreten, als Bestandteile eines 
rechtlichen, kriminalpolitischen und kriminologischen Gesamtproblems fami-
liärer Gewaltanwendung. Daher bemüht sie sich um die Darstellung der 
übergeordneten Gesamtproblematik und die Suche nach weitgreifenden Lösun-
gen. Eine umfassende Sichtweise des Problems familiärer  Gewaltanwendung ist 
aus zahlreichen Gründen geboten: 

— Sämtlichen Formen familiärer  Gewaltanwendung ist der soziale Raum 
gemeinsam, in dem es zu gewalttätigem Handeln kommt. Dieser soziale 
Raum, die Familie, weist typische Strukturen auf, die gewaltsame Verhal-
tensweisen begünstigen. 

— Häufig kommen in den betroffenen  Familien mehrere Formen der Gewalt-
anwendung vor, an denen auch verschiedene Familienmitglieder als Täter 
und Opfer beteiligt sind. Eine Form der Gewalt geht in eine andere über oder 
verursacht sie sogar. So kann die Mißhandlung der Frau durch den Mann 
die Verletzung des Mannes durch die Frau oder die Mißhandlung der Kinder 
durch die Frau hervorrufen.  Diese Formen der Gewaltausübung, die 
gemeinsam vorkommen und sich wechselseitig bedingen, können auch nur 
aufgrund einheitlicher Strategien bekämpft werden. 

1 Vgl. Klimmek 1970; Albrecht 1981. 
2 Vgl. für die Bundesrepublik Deutschland z.B.: Ammon 1979; Petri / Lauterbach 1975; 

Petri 1981; Mende/Kirsch 1968; Fink 1968; Biermann 1969; Stutte 1971; Bauer 1969; 
Mätzsch/Brinkmann/Püschel 1980; Wille/Staak/Wagner 1967; Giesen 1979; Bütt-
ner/Nicklas 1984. 
Für das englischsprachige Ausland vgl. insbesondere: Garbarino/Gilliam 1980; Gelles 
1972; Gil 1970; Helfer/Kempe 1972 und 1974; Justice/Justice 1976; Pizzey 1978; 
Straus/Gelles/Steinmetz 1980; Lynch/Roberts 1982; Gayford 1978. 
Als Überblick vgl. die Bibliographie von Pelz-Schreyögg 1985. 



26 Einführung 

— Alle Formen familiärer  Gewaltanwendung haben gemeinsame psychische 
und soziale Ursachen3. 

— Sämtliche Formen gewaltsamen Handelns in der Familie sind dadurch 
gekennzeichnet, daß sie nicht nur das unmittelbare Opfer betreffen,  sondern 
die übrigen Familienmitglieder, insbesondere die nichtangegriffenen  Kin-
der, zu mittelbaren Opfern werden lassen, die seelisch und körperlich 
gefährdet sind. 

— Jede Form familiärer  Gewalttätigkeit stört die Familie als sozialen Verband. 
Da die Familie insbesondere im Bereich der Kindererziehung wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben erfüllt,  führt  diese Störung zu schweren sozialen 
Folgeschäden. 

— Familiäre Gewalttaten geschehen in einem privaten Raum, der einer 
sozialen Kontrolle durch formelle und informelle Instanzen kaum zugäng-
lich ist. Strafrechtliche  Verbote familiärer  Gewaltanwendung sind daher 
außerordentlich schwierig durchzusetzen. Ihre Einhaltung ist schlecht zu 
kontrollieren. 

— Die sozialen Normen zur Gewalt in der Familie sind uneinheitlich und 
ambivalent. Einerseits wird die Familie als gewaltfreier  Raum definiert, 
andererseits wird die Anwendung von Gewalt innerhalb gewisser Grenzen 
sozial gebilligt oder zumindest geduldet. 

— Strafrechtliche  Reaktionen auf familiäre Gewaltausübung treffen  nicht nur 
den Täter selbst, sondern die ganze Familie. Sie müssen daher so gestaltet 
werden, daß sie die Familie als sozialen Verband nicht noch weiter 
schädigen. Freilich liegt hierin für das Strafrecht  auch die Chance, nicht nur 
auf den Täter einzuwirken, sondern den gesamten sozialen Raum zu 
erfassen, in dem es zu der Tat gekommen ist. 

— Die Strafrechsreform  und die Strafrechtsanwendung haben sich bislang den 
Problemen familiärer  Gewaltausübung nur wenig gewidmet. Sie konzentrie-
ren sich meist auf die Kontrolle solcher Verhaltensweisen, die als Bedrohung 
des einzelnen oder der sozialen Ordnung wahrgenommen werden4. Gewalt 
in der Familie ist demgegenüber sozial wenig sichtbar und wird daher kaum 
wahrgenommen. Wenn sie bekannt wird, so wird sie im allgemeinen nicht als 
bedrohlich empfunden. Sie gefährdet nur bestimmte potentielle Opfer und 
kann daher anders als die vielgefürchtete „Straßenkriminalität" nicht jeden 
unvorhergesehen treffen.  Das Bewußtsein ihrer Sozialschädlichkeit beginnt 
sich erst langsam durchzusetzen. Auf Strafgesetzgeber  und -anwender wurde 
daher bislang nur wenig sozialer Druck ausgeübt, sich dem Problem des 
Rechtsgüter- und Opferschutzes vor Gewalt in der Familie zu stellen. 

3 Vgl. Straus 1983 a; 1983 b, 32. 
4 Scheerer 1979, 398. 
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Alle diese Besonderheiten unterscheiden Gewalttaten innerhalb der Familie 
von Gewalttaten, die außerhalb der Familie begangen werden. Sie verlangen 
daher eine Sonderbehandlung im Rahmen der Strafgesetzgebung und -anwen-
dung. Das Strafrecht  vermag eine aktive Rolle bei der Gestaltung sozialer 
Verhältnisse zu spielen5. Diese Fähigkeit des Strafrechts  muß nutzbringend 
eingesetzt werden. Dies wiederum ist nur dann möglich, wenn das Strafrecht 
seine Normen und Reaktionen an den Bedingungen der Wirklichkeit ausrichtet. 
Das Strafrecht  muß sich bemühen, die zur Bewältigung realer Probleme 
geeigneten Mittel zu finden. Es gilt nicht nur der Satz, daß eine gute Sozialpolitik 
die beste Kriminalpolitik ist6. Eine gute Kriminalpolitik ist vielmehr auch 
notwendige Voraussetzung und wesentliches Element einer guten Sozialpolitik. 
Die Möglichkeiten des Strafrechts  auf diesem Gebiet werden von Human- und 
Sozialwissenschaftlern häufig übersehen. Das Strafrecht  wird bei der Lösung 
sozialer Probleme eher als lästiges Hindernis betrachtet, das es zu umgehen gilt. 
Unter Juristen wiederum ist es vielfach verpönt, die Lösung sozialer Probleme 
als zentrale Aufgabe des Strafrechts  zu sehen. Beiden Einstellungen, die die 
Erforschung des Grenzbereichs zwischen Norm und Wirklichkeit hemmen, will 
diese Studie entgegenwirken. 

2. Untersuchungsgang der Studie 

Aufgabe des Strafrechts  ist der Rechtsgüterschutz. Das Strafrecht  darf  nur 
dort eingreifen, wo elementare  Güter  des einzelnen  oder  der  Allgemeinheit 
gefährdet  sind,  die  aufgrund  ihrer  Stellung  im Wertsy stem des Rechts  den Schutz 
durch  Strafe  verdienen  und wegen  der  Häufigkeit  und Intensität  ihrer  Verletzung 
des Schutzes  gerade  durch  Strafe  bedürfen 1. Das Vorhandensein eines schutzwür-
digen und schutzbedürftigen Rechtsgutes ist notwendige, indes noch nicht 
hinreichende Bedingung für das Eingreifen des Strafrechts.  Aus dem verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit  ergibt sich, daß strafrechtli-
che Sanktionen nur dort angedroht werden dürfen, wo ein wirksamer Schutz mit 
anderen Mitteln nicht gewährleistet werden kann. Das Prinzip der Subsidiarität 
des Strafrechts  erlaubt ein strafrechtliches  Eingreifen nur dann, wenn ein solches 
zum Rechtsgüterschutz erforderlich  ist. Darüber hinaus wird zumeist die 
Eignung strafrechtlicher  Sanktionen als unverzichtbare Voraussetzung eines 
strafrechtlichen  Einschreitens angesehen. Das Aufstellen dieses Erfordernisses 
zeugt von einem mangelnden Selbstvertrauen des Strafrechts,  seinen Normen-
und Sanktionenapparat den Problemen der Wirklichkeit anzupassen. Diese 
geringe Flexibilität stellt indessen kein systemimmanentes Merkmal des Straf-
rechts dar. Es heißt, vor der Wirklichkeit zu resignieren, wenn trotz der 

5 Anderer Ansicht: Steinert o.J., 119ff. 
6 v. Liszt 1898, erschienen in der Sammlung strafrechtlicher  Vorträge und Aufsätze, 

Bd. 2, 1905, 246. 
7 Sax 1964, 11. 




